
 

Der Inhalt der Internetsite kapital-rechtinfo.de und dieses Ausdrucks dient ausschließlich der allgemeinen Information für den persönlichen Interessenbereich des  Benutzers, wobei dieser für jegliche Art 

der (Nicht-)Nutzung der Informationen selbst verantwortlich ist. Die Information ist lediglich zur Kenntnisnahme für Nutzer innerhalb der Bundesrepublik Deutschland bestimmt und ausdrücklich nicht für 

Nutzer anderer Staaten vorgesehen. Die Kanzlei Göddecke übernimmt keine Haftung für die Auswahl, Vollständigkeit, Aktualität oder Exaktheit der bereitgestellten Informationen als auch für die aus der 

Verwendung der Informationen durch den Benutzer resultierenden Ergebnisse. Insbesondere werden keine rechtlichen, betriebswirtschaftlichen, steuerrechtlichen oder andere Empfehlungen gegeben 

oder Mandatsbeziehungen begründet; dieses gilt sowohl für Regelungen etc., die für die Bundesrepublik Deutschland Anwendung finden als auch bzgl. anderer Rechtssysteme. Alle Informationen sind 

jedoch mit großer Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erhoben worden.  

Die bereitgestellten Informationen sind nicht auf besondere Bedürfnisse einzelner Personen, Personenmehrheiten oder Einrichtungen abgestimmt, weshalb die unabhängige Untersuchung, fachliche 

Beurteilung und individuelle Beratung durch fachlich versierte Berater (Anwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer), die auch die Einhaltung von Fris ten prüfen, nicht ersetzt werden soll. Gesetze und 

Vorschriften ändern sich ständig und können nur auf konkrete Situationen angewandt werden. Die dargestellte Information gibt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wieder, sie wird nicht 

aktualisiert und kann bis zum Zeitpunkt ihrer Kenntnisnahme durch den Nutzer inhaltlich überholt sein.  Verwenden Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für 

rechtsbezogene Entscheidungen. 

 
 

Deutsche Beamtenvorsorge Immobilienholding AG: Emissionshaus zum Schadensersatz verur-

teilt – Anleger erhält sein Geld zurück 
 

Das Landgericht Bochum (LG) hat die Verurteilung des Emissionshauses der DBVI AG bestätigt. Der 
klagende Anleger kann seine Aktien zurückgeben und erhält dafür sein Geld in voller Höhe zurück.  
 
Der Anleger hatte mit der DBVI AG einen Wertpapiersparvertrag geschlossen. In diesem verpflichtete 
er sich zur Zahlung von monatlichen Sparraten. Mit diesen Raten wurden sodann Aktien der DBVI AG 
erworben. In den Vertragsbedingungen dieses Wertpapiersparvertrages war folgende Erklärung 
enthalten: das Emissionshaus verpflichtet sich gegenüber dem Anleger, dafür Sorge zu tragen dass 
der Anleger im Fall seiner Vertragstreue „mit dem Erwerb von Aktien […] per Saldo keinen Verlust er-
leidet.“ 
 
Das LG Bochum bestätigt, dass zwischen dem Anleger und dem Emissionshaus nicht nur der Wertpa-
piersparvertrag sondern darüber hinaus auch ein Garantievertrag zustande gekommen sei. Die aus 
dieser Garantie resultierenden Pflichten habe das Emissionshaus verletzt. Denn es habe für die abge-
gebene Garantie, dass der Anleger keinerlei Verluste erleiden würde, nicht genügend Kapitalrückstel-
lungen gebildet. So konnte die Erfüllung dieser gegebenen Garantie nicht ausreichend gesichert wer-
den. Diese Rückstellungen hätten bereits während der Laufzeit der Wertpapiersparverträge erfolgen 
müssen – und nicht erst, wie das Emissionshaus meint, am Ende der Vertragslaufzeit.  
 
Der Anleger muss sich auch nicht vorhalten lassen, dass er sich „vertragsuntreu“ durch die Einstellung 
der monatlichen Zahlungen verhalten habe. Denn nachdem ihm durch das Emissionshaus mitgeteilt 
wurde, dass die finanzielle Situation sehr angespannt sei, war dem Anleger nicht mehr zuzumuten, 
sein Geld weiterhin in die fraglichen Aktien zu investieren.  
 
Folge ist, dass der Anleger so zu stellen ist, als ob er die Anlage nie getätigt hätte. Demnach erhält er 
sein eingezahltes Geld in voller Höhe gegen Rückübertragung der erworbenen Aktien zurück. Darüber 
hinaus wurden dem Anleger auch die Kosten für seinen Anwalt erstattet.  
 

STELLUNGNAHME DER KANZLEI GÖDDECKE 
Soweit in der Garantieerklärung in dem Wertpapiersparvertrag mit der DBVI AG die Formulierung 
enthalten ist, dass „das Emissionshaus“ Garantiegeber ist, bestehen aufgrund dieser Entscheidung 
des LG Bochum gute Aussichten für Anleger, ihr eingezahltes Geld zurückzuerhalten. Die KANZLEI 
GÖDDECKE berät Sie gern in Ihrem persönlichen Fall.  
 
Quelle: Landgericht Bochum (LG Bochum), Urteil vom 12. Mai 2009, Az.: I – 9 S 128/08 
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